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Chur voi 300 Jahren, IV feil

Handel und Wandel von einst
Von Kaplan Felix Maissrn

I. Handel und Geweihe

Das Wort «zunftig» hört man heute noch
auf Schritt und Tritt in der Umgangssprache,
und wohl selten denkt dabei jemand an seine

ursprungliche Bedeutung und Herkunft, nämlich

an die alten Zünfte und was zur Zunft
gehörte, mit ihr zusammenhing und auf diese

Weise «zünftig» war. Wenn wir uns das Thema
«Handel und Wandel in Chur vor 300

Jahren» zum Ziele gesetzt haben, dann müssen

wir uns notwendig in erster Linie mit den
Churer Zünften befassen, weil diese den ganzen

Handel und das sämtliche Gewerbe in
Chur beherrschten.

Wie in anderen Städten bildeten sich auch

in Chur berufliche Innungen oder handwerkliche

Korporationen, aus denen die eigentlichen

Zünfte entstehen konnten. Die
verfassungsmäßige Entstehung geht auf das Jahr
1465, kurz nach dem katastrophalen
Stadtbrand von 1464, zurück. Nachdem in anderen
Städten schon im 13. und 14. Jahrhundert die
Zünfte auftraten, dürften vermutlich auch in
Chur vor 1465 gewisse Handwerksverbindungen

in freierer Form bestanden haben. Die
Zünfte bezweckten m erster Linie den Schutz
der Berufsinteressen der einzelnen
Handwerke, sie bestimmten die Entwicklung von
Handel und Gewerbe in einer Stadt und
spielten schließlich, wenigstens seit dem 17.

* Die Abkürzungen zur Quellen- und Literatur
angabe siehe «Bundner Jahrbuch» 1963, S. 76. Um nicht
ins Uferlose zu geraten, beschränke ich mich auch in
dieser 4. Folge fast nur auf den Zeitraum 1643—1675
Unsere detaillierten Ausfuhrungen fußen sozusagen nur
auf handschriftlichen Quellen.

Jahrhundert, eine maßgebliche politische
Rolle245.

Gab es in größeren Städten 10, 15 bis 20 und
mehr verschiedene Zunlte, so bildeten sich in
Chur, entsprechend der Größe der Stadt, nur
deren fünf, nämlich die Zunft der Rebleute,
die Schuhmacherzunft, die Schneiderzunit, die
Schmiede- und die Pfisteizunft.

Mit einem gewissen Alter sollte jeder «mannbare»

Jungling sich «zunftig machen», das

heißt sich einer Zunft anschließen. So verlügte
der Stadtrat im Jahre 1649 durch ein Mandat:

Demnach weil in unserer Stadt clinch die Gnade
Gottes eine schone junge Mannschaft, die zunftmäßig
sich erscheint und damit unsere Zünfte an der Anzahl
der Zunftbiuder vermehrt werden möge, zu allen be

gebenden Occasionen sich deren umso besser zu
gebrauchen, ist es unserer Herren und Oberen ernstlicher
Befehl, Wille und Meinung, daß ein jeder Vater seinen
mannbaren Sohn, der noch nicht zunftig ist, sei er
ledigen Standes oder nicht, dahin weise und halte, daß er
auf künftige Besetzung der Elfer246, eine Zunft die ihm
beliebt, oder wo einen jeden sein Gewerbe und Handwerk,

das er zu treiben Vorhabens ist, hinweist,
anzunehmen und sich zunftig zu machen ohne einichcs ver-

215 Über die Gründung, erste Verfassung, Behörden
und Organisation der Zünfte sowie Allgemeines über
die Churer Zünfte sind wir gut unterrichtet durch
die neueste Schrift auf die 500 Jahrfeier der Zünfte
von I)r. Mathis Berger, Die Begründung des Ghu

rer /unftwesens, separat aus der «Neuen Bundner
Zeitung» vom 16. Januar 1965 Dann auch Dr. Peter
Metz, Die Churer Zunftverfassung, «Bundner
Jahrbuch» 1965, S. 125 ff Von der verhältnismäßig
reichhaltigen Literatur über das Zunftwesen seien hier
noch angeführt: Fr. Jecklin, Über die Berufsbildung
unter der Churer Zunftverfassung, Churer Gewerbe-
kalender 1907, S. 43 ff. — Fr. Jecklin, Über das Pfi-
stergewerbe im alten Chur, 1917. — E.Fischer, Die
Churer Zünfte und ihre Satzungen, Gewerbeschranken

und Geweibefreiheit, im «Bundner Tagblatt»,
5. September 1952.

216 Die «Elfer», elf Mann aus jeder Zunft, die zusam¬

men die 55 des Großen Rates bildeten. Daruber
AI. Berger, 1. c. S. 22 f-
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weigern noch hinder/icthcn, unter welclitn ebenmäßig
auch veistanden weiden, welche keine 1 Itcrn mehr
haben sich selbst hici/u /u befoidein, sich zünftig zu
machen Denn wenn solche I'eisonen che liesagter ma
Ben mannbai und zmiltmaßig sein mochten, ms \ ei
zeichnis etlicheimaßen genommen -r

Das Zunfthaus der
Rebleute

stand an der heutigen Kuplergasse/Ileiren-
gasse beim Pfistei platz. Es hatte unter eleu

Bränden von 1574 und 1671 schwel gelitten.
Nach 1571 winde es neu enichtet und nach
der Brunst von 1671 großenteils umgestaltet
Ob dem Eingang hangt das Zunltschild mit
dem Rebmcssei odet dei Sic hei2 ls. Wie die

ubiigen Zunlthausei, diente auch dieses den

Zunltbiüdern hu die Zunftveisammlungen,
Ihr die Wahlen und Unteihaltungen.

Zui Zunlt der Rebleute geholten die
Besitzer von Weinbergen und Obstgälten, die

Giundeigentumei. Sie setzte sieh aus den mein
anstokiatischen Schuhten dei Stadt zusammen.

Die Angehöligen dieser Zunlt trieben
kein eigentliches Handwerk24''.

Im «Süßen Winkel» am Hegisplatz (Rabengasse

7) stellt das 1510 ei baute und nach 1571

neu ausgestattete Haus der

Schuhmacherzunft

Das Schild mit tlei Ledeiphicme bezeichnete
es als solches. Die spatgotische Türe ist noch
erhalten250. Weil in Cliur nur fiinl Zunlte ge-

giiuulet winden, mußten die verschiedenen

Handweike, olt auch solche, die wenig und
nichts miteinander zu tun haben, zusammengefaßt

und m einer Zunlt vereinigt weitlen.
So unüaßie die Schuhmacherzunlt die Handweike

dei Schustei, dei Geibei und der
Metzgern'5'.

2*' SI U / 1", Bd 2. s 1031 R.Usmandat
'48 Ubci das Zunfthaus Irum Poeteln! Die Kunst

denkinalei Cuaubundcns, Bd \II 1918. S 310 £ —

Weiteies ubei das /unftliaits der Rebleute' Fr.Jeck-
Ini. (.esihichthches übet das Zunfthaus der Reb
leutc in hui. 1916

Af Btngei o c S ") t

-"'0 E Poeschel, Kunstdcnkmalei o. c s. 311

-,l S1 VC Regelten dei Ratseikenntnisse dei Zünfte,
L 26. Titelblatt

Jede Zunlt legte viel Wert aut saubeie
Albeit und auf Standesehre. Pflichten und Rechte
der Zunftgenossen waien im sogenannten
Zunftbuch enthalten. Jede Zunft hatte ihr eigenes

Zunftbuch mit dei uisprunglichen Zunft
Verfassung, den sogenannten Fundamentalgesetzen

und den spater neu hinzugekommenen

Ratserkenntnissen. Das Zunltbuch mußte

von Zeit zu Zeit von dei Obiigkeit den Zunft-
biudern vorgelesen weiden25-'.

Für che Metzger bestimmten zum Beispiel
schon che «Ratseikenntnisse» von 1542, daß
das zu schlachtende Vieh lebendig zur Metzg
gebracht werden müsse, daß keine Fanen ohne
Etlaubnis geschlachtet weiden dutlten und
daß keineilei Fleisch ungeschatzt veikauft weiden

düife. Von Zeit zu Zeit stellten sich nämlich

die Schatzer ein. Dies war eine von der

Obrigkeit bestellte Schatzkommission. Den

Metzgern wurde beigebracht, daß sie es den
Heuen Schatzein «ah der Hand nehmen und
ihrei Schätzung gehoisamblich nachkommen»253.

Lehelvvuiste sollten gut gemacht und
ein Pfund srhwei sem. Die Preise dei veischie-
densten Fleischsorten wutden festgelegt. Noch
aus dem Jahre 1578 datieien die Bestimmungen,

daß das Kalbfleisch vom Martins- bis

Paulstag geschätzt werden solle, daß «unzeitige»

Kaiher nicht geschlachtet werden und
daß die Wnte keine Kalber aulkaufen duifen
Die Metzger mußten den Schuhmachein che

Haute verkaufen, durften aber nur an «fieien
Maikten» Haute ankauten. Aus der Zeit von
1631 — 1685 stammen folgende Ratsei kenntnisse
lur che Metzger. Wer über den Schatzungspreis
verkauft, zahlt 2 Pf. Buße für ein Kalb und
5 fur em Rind, im Wiederholungslalle wird
ihm das Handweik verboten. Schafe dürfen
nur auf St. Hilanen und hinter St. Luzi, und
zwar drei Tage, nachdem die Kuhe geweidet
haben, auf den Wiesen geweidet werden. Wegen

foitdauerndem Ungehotsam und
eigenmächtigem S hheßen der Metzg wird einem

rn br\C Bd / 4b I, S. 18 - St VC. Z 45 Bd 2, S 817;
L 45 Bd 5 S 41, Z 17 Regesten der Ratseikennt-
nisse dei Zünfte, S. 6.

?ö3 si \( Bd Z 46 I. S 17 zum 25 Mai 1680, und Z 26

Regelten der Ratseikenntnivse, S 1—3
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Metzger das fernere Schlachten und Austreiben
der Schafe auf die Weide untersagt. Die
Gehorsam versprechenden Metzger werden in
ihre Rechte eingesetzt, und die Rädelsführer
sollen bestraft werden. Die Wirte sollen nur
von den Metzgern Kälber kaufen. Januar
1646: Die Metzger sollen bei ihren alten
Zunftordnungen bleiben unter der Bedingung des

Gehorsams gegen die Obrigkeit und Lieferung
von gutem Fleisch. Schlechtes Fleisch und
unzeitige Kälber soll der Stadtammann ins Wasser

werfen oder in das Spital bringen lassen

und der Fehlbare laut Gesetz bestraft werden.
Gitzen und Sauglämmer unter zwei Monaten
kann jeder kaufen, und die Metzger dürfen
dieselben «beim Auge» verkaufen. Die Zungen
sollen beim Gewicht gleich dem Rindfleisch

gegeben werden. Es soll immer frisches Fleisch

vorhanden sein. Wildes Geflügel sollen die

Metzger weder in der Stadt noch auf dem

Lande aufkaufen, Hasen nur in der Stadt

nicht, unter Buße von 5 Pf. Aus den folgenden

Jahren bis 1700 stammen die Beschlüsse:

Wirte dürfen wöchentlich nur ein Kalb für
den Hausgebrauch kaufen, alles übrige ist von
den Metzgern zu nehmen. Die Metzger sollen
die in die Stadt gebrachten Kälber, Schafe und
Gitzen erst dann kaufen, wenn die Bürger
damit versehen sind. 1671: Sie sollen vormittags
auf Stadtgebiet kein Schmalvieh zum Wiederverkauf

aufkaufen. Sie sollen nicht «beim

Aug, sondern beim Gewicht» und alles nach
der Taxe verkaufen. Wirte dürfen den
Gästen kein selbstgeschlachtetes Fleisch servieren.

1682: Sie sollen in der Stadt kein Schmalvieh

für sich kaufen. 1685 wird den Wirten
verboten, auf den Bundestag hin Vieh zu

schlachten; sie sollen das Fleisch von den Metzgern

beziehend.
Für die Schuster galten die Satzungen von

1617: Ein Meister arbeitet nur selbdritt, mit
eigenen Söhnen aber mit so vielen, als er hat.
Ankauf von Schweinen auf den Wiederverkauf
ist verboten. Ohne Handwerkserlaubnis dürfen

keine Beisäßen das Handwerk ausüben.
Wer nicht des Handwerks ist, darf keine

STAC Regesten der Ratserkenntnisse Z 26, S. 1—3.

Schuhe auf den Wiederverkauf machen lassen.

Wenn ein Meister einen Lehrknaben zwei

Jahre gelehrt hat, darf er für die nächsten zwei

Jahre keinen neuen verdingen235.
Da es unter den Schustern und den Gerbern

oft zu Streitigkeiten kam, wurde 1640 folgende
Handwerksordnung angenommen: 1. Die Gerber

sollen weder rohes noch gegerbtes Leder
auf den Wiederverkauf aufkaufen. 2. Die
Schuhmacher dürfen kein Leder, Sohlenstückli,
Felle oder Häute unverarbeitet verkaufen,
sondern nur als verarbeitete Ware236.

Südlich der Martinskirche an der Kirchgasse
steht das älteste Zunfthaus in Chur, das Zunfthaus

der
Schneider.

Es überlebte die beiden Brände von 1574 und
1674. Im wesentlichen stammt es aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts. Nur einige Zutaten,
wie z. B. der Erker und einige Veränderungen,

datieren aus dem 17. Jahrhundert257.
Die Zunft der Schneider schloß ursprünglich

folgende Handwerke und Gewerbe in
in sich: Wattleute (Tuchhändler), Tuchscherer
(Zuschneider), Kürschner (Plersteller von
Pelzkleidern), Krämer, Weber, Seiler, Flutmacher
und Schneider. Später kamen noch die Färber,
Wollweber und Knopfmacher hinzu258. Die
Zunft schloß alles, was sich irgendwie mit der

Bekleidung beschäftigte, in sich.

Es ist früher im Verlaufe dieser Arbeit darauf

hingewiesen worden, wie das Chur des

17. Jahrhunderts einer bäuerlichen Siedlung
nicht unähnlich sah259. Trotzdem blühte in
der Staclt ein ansehnlicher Handel und ein
bedeutendes Gewerbe. Ein recht anschauliches

Bild von Flandel und Gewerbe in der Stadt
Chur zur Mitte des 17. Jahrhunderts vermitteln

uns die Gewerbeordnungen vom 21.

August 1634, welche 1644 erneuert wurden

2->5 STAC Regesten der Ratserkenntnisse Z 26, S. 6.
256 i. c. S. 5.
"7 Weiteres über das Zunfthaus der Schneider: E. Poe-

schel, o. c. S. 311 ff.
258 M. Berger o. c. S. 5. — STAC Regesten der Rats¬

erkenntnisse der Zünfte Z 9, Titelblatt.
250 cf. Bündner Jahrbuch 1963, S. 65.
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und fur die folgende Zeit Geltung hatten. Sie

lauten:
1. Kein Bürger kann mehr als ein Ilandweik

oder ein Gewerbe tieiben.
2. Ohne obrigkeitliche Bewilligung darf kein

Lediger, dessen Eltern leben und der noch
keiner Zunft angehört, ein Gewerbe treiben.

3. Niemand dait durch Assoziation in mehreren

Geweiben oder in einer «flantieiung»
interessiert sein, weder mit fremden noch

mit Einheimischen.
1. Jeder Handelsmann soll zueist der Obrigkeit

erklären, welches Geweihe er treiben
will. Er soll auch der Obrigkeit anzeigen,
welche Waien er eingehandelt oder bestellt
hat, beim Eid und bei der Strafe des Meineides.

Bestellte oder schon auf seine Gelahl
versandte Waren muß man ihn beziehen

lassen, doch kann ihm ein Tel mm zu deren
Absatz gegeben weiden. Alles ubiige kann
man ihm zu beziehen veibieten.

5. Niemand darf zwei offene Laden halten,
außer er hatte sie im eigenen Hause, aber

immer nur mit den Waien semes Gewetbes.
6. Für einen andeien, gegen I'iovision, dait

einer auch Artikel kaufen, che nicht in sein

Geweibe gehöien, doch sollen diese nur im
Kaulhaus abgeladen und uneioflnet bleiben

und weiter an ihre Bestimmung gesandt
weiden.

7. Mit Reis und allen hier im großen gehenden

Artikeln dart jeder handeln.
8. Jetler Handelnde soll \or der Obiigkeit

schworen, diese Oiclnung zu halten. Übei-

tretung steht unter CO PI. Buße. Mitwissei
sind zui Anzeige veipllichtet2"'0.
Waren, che jetler in seinem Gewerbe halten

darf: Tuchleute: nur alle Alten ganz wollener
Tücher. Kramer: alle Arten Seiden und
Kiamwaren. Apotheker und andeie Butger.
Spezereien, Konlekt, Fastenspeisen, Seite,
Falben, Zundstricke und dergleichen. Eisenkia-

mer: Eisen roh und veiarbeitet, Messing, Blech,

Zinn, Bleiwaren und Mafien", Lemelarben.
Ledeihandlei gegeilites und ungegerbtes
Leder, Lederkoller. sonst keine \eiaibeitete Le-

a,u St AC Rcgcsten tlei Ratsetkenntmsse der Zunfle
Z 9, Seite 1-3.

tierwaren. Kointuhrer: «was man mit tlei
Streichen mißt», «Marren», «Nokhsch»,
Haling, «Pikling», Hanf und Flachs. Übertretung
dieser Bestimmungen: Pf. 602lil.

Um che Gründungszeit der Zunlte gab es nui
einen Wochenmaikt, der jeweils am Donnerstag

stattfand. In den «Fundamentalgesetzen»
von 1581 ist schon die Rede \on den beiden
Wochenmaikten, die jeweils am Dienstag und
am Samstag stattzufinden hatten. In diesen
Gesetzen wurden die Waren, die gelührt werden

durlten, genau bestimmt. Fremde durften
nur an diesen Wochenmätkten feilhalten. Alle
Kaufmannswaieil, auch jene pnvater Plandels-

leute, mußten im Kaulhaus untergebracht
weiden, und es wurde den Einwohnein untei
Stiafe veiboten, solche Waren bei ihnen
einstellen zu lassen202. Mit sehr vielen, olt recht
kleinlichen, gouvernementali.se h diktieiten
Vorschriften wurde der gesamte Handel
gelenkt, in gewünschten Bahnen gehalten, damit
aber auch viellach gehemmt und erdrosselt.
Wir lassen liiei nur einige der wichtigsten, die
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammen,
lolgen:

1640, 21. Juli. Giempler müssen \or dem

Burgermeister erscheinen, ermahnt und mit
dem zu Beobachtenden bekannt gemacht werden.

Krameieien sind nur an den Wochenmärkten

feil zu halten. Die ubiige Zeit sind
sie im Kaufhaus und nicht in gemieteten
Laden zu veiwahren. Zuwideihandelnden ist die
Ware auf das Zunlthaus zu tragen.

1612, 26. April. Wer unbefugt «welschen

Wein» im kleinen ausgibt, soll che bestimmte
Buße und bei Veihohnung dieses Befehls noch
mehr bezahlen. Den Beisaßen ist das Weinausschenken

untersagt.
1613, 10. Oktober. Aller von Beisaßen und

Fiemden außethalb Bunden zu versendende
Wein soll im Weinhaus gemessen weiden.
Kiamer und «Trenziner» sollen einzig an Wo-
chenmarkten, Apotheker nicht zu teuer, ver-
kaulen. Was die Eisenkramer allem halten
chufen, sind: Stegenreif von Messing und
Eisen, Ciebiß, Sporn, Spanner, Kerzenstocke

261 l.c.S 3.
-'"2 1 C S 1.
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aus Messing und Eisen, Glaiieisen, Zweck,

Schuhnägel und Blei im kleinen. Die Krämer
dürfen Scheren, Nadeln, Fingerhüte, Plubli-
trod usw. führen.

1645, 29. April. Kein Nichtapotheker soll bei
60 Pf. Buße dieses Geweihe treiben.

1646, 10. Juli. Die Kramer sollen die Saumei

mit Geld, nicht mit Waten bezahlen. Sie sollen

alles Gut von hier nach Thusis und
umgekehrt auf Rosse laden lassen. Die Splugenei
sollen eisucht werden, auch nur auf Rosse zu

laden.
1647, 7. Dezember. Das Begehren um

Abstellung eines Wochenmarktes ist verweigert.
Die Hintersaßen sollen sich vorläufig allen
Handels mit Getreide und anderen Waren,
welchen Namens diese auch seien, enthalten.
Zwei Zunftmeister der Schneider sind als
Aufseher gegen den Wucher bestimmt.

1650, 10. Dezember. Fremde dürfen nur an
einem der beiden Wochenmärkte verkaufen.
Nach dem Markttag kommt das Unverkaufte,
verpackt, ins Kaufhaus. Alles bei Buße an
Geld oder Wegnahme der Ware auf das Zunfthaus.

1662, 14. Februar. Niemand soll
ungesteuerte Leute beherbergen. Buße 5 Pf. oder

Gefangenschaft.
1665, 22. Mai. «Teienziner» dürfen außer

den Wochen- und Jahrmarkten nur
Fastenspeisen und Ol verkaufen.

1666, 31. Juli. Die Kramer sollen laut Zunftbuch

gegen Beisäßen geschirmt werden. Den

Woll- und Tuchwebern soll nicht erlaubt
werden, offene Laden, außer von der eigenen
Arbeit, zu halten.

1667, 29. Oktober. Wochenmarkte laut den

Zunftmehren, nur fur Lebensmittelverkauf
den Fremden aufrecht erhalten.

1668, 6. Januar. Den Beisaßen, die offene

Laden halten, sollen sie geschlossen werden.

Drei Aufseher dazu ernannt.
1668, 30. Oktober. Die Zünfte sollen neuerdings

über den Bestand oder N'ichtbestand der
Wochenmarkte in ihier ganzen Ausdehnung
mehren, weil deren Beschränkung als schädlich

befunden worden ist21".

1 c. S 1 f.

Die Schneidet hatten sich laut Zunftordnung

vom 3. März 1634 folgendes zu merken:
Kein Meister soll Kleider schneiden und diese

bei Naherinnen, Frauen, Töchtern und Mägden

ausarbeiten lassen und solchen Personen
auch nicht zeigen, wie man Kleider schneidet.
Kein Meister daif eine Näherin anstellen.
Keine Nichtbiirgeiin soll Leinenes und Zwil-
chenes machen, eine Büigerin nichts Leinenes.

An Sonn- und F'eiertagen soll kein Meister

im Hause eines Kunden etwas zuschneiden
oder mit Kleide zeichnen. Für Uniformen sollen

zwei Schneider zusammen arbeiten. Jeder
soll erst nach gelieferter Arbeit die Rechnung
stellen. Streit wegen der Bezahlung wird von
den verordneten Meistern entschieden.
Hintersäße, welche ohne Begrüßung des Handwerks

schneidern, zahlen 3—4 PI. Buße und
können auch vor der Obrigkeit belangt werden.

Fin Lehrling wird in Anwesenheit von
zwei Meistern angenommen und wird nach
zwei Jahren in diesei Weise entlassen und
erhält dabei unentgeltlich den Lehrbrief. Einem
Zunftbruder Kunden abziehen, ist unter
keinen Umständen erlaubt und wird mit
Geldstrafen bis 12 Gulden geahndet. Aul den
St. Johannestag und an Weihnachten rechnet
der Meister mit den Gesellen ab und bezahlt
die zu Entlassenden ganz aus, ehe er einen
anderen annimmt. Niemand darf einen fremden
Schneider auf der Stor arbeiten lassen, es sei,

er hatte drei Meister darum gelragt und hätte
sie nicht bekommen204.

Die Wollweber dürlen keine fremde für
selbstgemachte Ware beschicken und nur
selbstgemachte Ware färben lassen203.

Am Paradiesplatz, unweit der Rebleute- und
Pfisterzunft, stand das Haus der

Schmiedezunft,

welches von den beiden Bränden 1574 und
1674 stark mitgenommen worden war200. Diese

Zunft faßte nicht weniger als 28 verschiedene

Handwerke zusammen, nämlich alle Pland-

1 c. S 4
265 1. c. S. 5.
266 Zum Schmiedezunfthaus s>. E. Poeschel o. c S. 314 f.
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werke des Baugewerbes und die Atbeiten des

Kunsthandweiks: «Alles, was mit Ilammei,
Zangen und Feuer umgeht.» Dazu zahlen die

Maurer, Steinmetze, Zimmerleute, die Maler,
Glaser und Sattler, die Wagner (Fuhrleute),
Schedler (Kuler) und Ratlermacher, che

Schmiede und die Goldschmiede207. Später
kamen noch hinzu die Kannengießer,
Panzermacher, che Zieglei, Rotgießer, die Drechslet
und die Kohler, die Säumer, Bildhauer,
Kupferschmiede und die Glockengießer, die Plattner,

Spengler, Büchsenschmiede, Sporn- und
Kammacher und Schlosser268.

Wie lur die übrigen Zunlte bestanden auch

lur die Schmietiezunft die sogenannten
Fundamentalgesetze, nach denen sich ein jeder
Zunftgenosse zu richten hatte. Außeitlem stellten

die einzelnen Ilantlweike lhte besonderen

«Ilandwerksoulnungen» aul, mich denen die
Arbeitsverhältnisse gegenüber andeien Hand-
werken, das Leinhngswesen und anderes ge-

legelt wurde. Der Meister zum Beispiel, der
einen Lehrling annehmen wollte, mußte dies

aul der Zunlt in Anwesenheit des Oberzunft
meisters tun. Der Meister mußte dabei
versprechen, dem Lehrling nützlich zu sein, ihm
«alles getreulich» 111 che Hand zu geben. Der
Leluknabe hingegen mußte veisptechen, sich

seinem Meister gegenüber «geilissenthch und
fiomblich» zu verhalten und sich zu allem,
was das llandwcik erheischt, «williglich und
gehoisant brauchen zu lassen und nachts nicht
aus dem Haus zu «schweiften», sondern daheim
zu bleiben und seinen Dienst zu verrichten260.

Unter Zunltgenossen duilte keine Konkui-
tenz gemacht weiden. «Wenn ein Kunde von
einem zum anderen Meister geht, soll ihm
kein änderet Meister weihen, noch etwelchen
Nutzen daiaus ziehen, bis und solang thesei
Kunde seinen ersten Meistei nicht bezahlt

M Btiger o c, S 5 — ST VC. Rcgesten der Rätsel

Kenntnisse dei Zünfte 7 43. Titelblatt

» ST VC 1. c.

2«o S I VC Zunftschi 7 43 Bd 2 S 11. — Weiteres ubei
I ehilingsuesen, Gesellentuni Wanderschaft usw. cf

h. Jukiin, Übet die Bei ufsbildung untci dei Chu-
lei Zunftceifassung, C limei GeweibeKalender 1907,
S 13 ff.

hat.» Ls durlte kein Meister dem anderen seme
Kunden abspenstig machen unter empfindlichen

Straten: «Wenn ein Kunde mit redeien
und ander Albeit, da ein Schmie! etwas gewinnen

mochte, von einem Meistei zum anderen
lahren wollte, und aber den ersten Meister
sonst in anderen biuchen wollte, soll er den
Kunden hinweisen wo er die tibi De /Vrbeit hatO

werken lassen und die Wahl haben, ob er den

hin und wieder lahrenden Kunden vor seinen

Kunden tertigen solle oder wolle»270.

Nach den aus dem Jahie 1G18 stammenden

Oulnungen wurde den Maurein beigebracht,
den Steinmetzen ja nicht ins Handwerk zu

lallen, daß ohne Plandweikseilaubnis weder
Hintersaßen noch tremde Maurer einen Bau
ubernehmen dürften und daß sie nicht mehr
als 2 Knechte und einen Pllasterbub beschäftigen

duiften, außer im Notlall und mit
Erlaubnis dei Zunft. Ehe der erste Meistei
befriedigt ist, durlte kein Bauherr einen anderen
Meister anstellen271.

Die Wagner (Fuhrleute) versahen ihren
Dienst nach einer bestimmten Rodoulnuna:272.

Die Glase), d.h. che mit Glas Arbeitenden
— eine Glasiabnkation bestand damals nicht
in Graubunden, und eist 1732 entsteht die erste
Glashütte in der Schweiz-'73 — duilten
«Burgunder» und «Waldglas» (aus dem Schwarzwald?)

kauten, aber nur che Meister, und nicht
auf den Wiedciveikaui274. Glaserlehrlinge
hatten eine dreijährige Lehrzeit zu bestehen.

Der Lehrjunge mußte vor allen Glaseimeistern
gedungen weiden. Nach beendigter Lehrzeit
mußte der junge Geselle zwei fahre wandern
und, bevor er Meister werden konnte, ein
«Meisterstuck» leisten. Ein Meister, der einen
Gesellen abdingt, zahlte eine Buße. Bleibt ein
Geselle ohne Albeit, erhalt er zwei Batzen
Zehrpfennig273.

2-0 ST VC Z 4") Bd 2, S 12 f
371 S T-VC Rcgesten der RatseiKcnntnisse der Zünfte

7 43, S. 1.

-'- 1 c S 1

->tj ci Willi, Die I msci Glashütte. Bundner Monatsbl
1962. S 247.

2"i S1 VC 7unftschr Z 15 Bd 2 S 274.
ST-VC Regesten dtt RatseiKcnntmsse der Zünfte
7 13, S. 3.
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Die Kiifei hatten um 1644 die Hände voll
zu tun, und daher wurde auch tlen Meistern
unter den Hinteisaßen erlaubt, wegen «strenger

Arbeit» einen Gesellen bis Weihnachten
zu beschäftigen. Daher mußten sich die Küfer
verpflichten, an Sonn- und Feiertagen alle
Arbeit ruhen zu lassen und nur in dringenden
Notfällen und mit Erlaubnis des Burgetmei-
sters zu aibeiten. Fremde Meister durften für
den Hausgebrauch der Burger Fasser herstellen,

aber nicht auf den Wiederverkauf. Aus
einer Handweihsordnung dei Küfer erfahren
wir folgende Einzelheiten über das Lehrlingswesen:

Ein Lehrling darf nur in Gegenwart
von zwei Meistern und auf zwei Jahre
angenommen werden. Nach Ablauf dieser Zeit muß
er auf der Zunlt «vor dem Handwerk» ledig
gesprochen weiden. Dabei erhalt er den Lehrbrief.

Beisaßen dürfen ohne besondere
Bewilligung tlas Handwerk nicht betreiben. Jeder
Meister daif nur zwei Gesellen oder einen
Gesellen und einen Lehiknaben beschäftigen.
Fässer aus Eichen- und Larrhenholz dürfen
anderwärts gekauft werden, andere Fasser
jedoch nicht. Geschieht es dennoch, so dürfen
solche Fässer nicht als Wein- und Reisfasser
benutzt werden. Nur Burger düifen Gesellen

beschäftigen2715.

Mit den Handwerksordnungen von 1632

wurden die einzelnen Arbeiten, die den Schlossern

und den Schmieden zukommen, genauer
umschneben, damit Schlosser und Schmiede
einander nicht ins Handwerk pfuschen.
«Schlösser, Gehänge und Korbgatter machen
die Schlosser allein, alles andere: Gitterwerk,
Ringe, Hacken, Klammern und Stangen die
Schmiede und Schlosser. Kuchengeschirr
machen die Schlosser, Dreifüße, Feuerhunde und
Ofengabeln aber die Schmiede allein. Wageketten

machen die Schlosser, Wagenketten und
Brunnenketten aber die Schmiede277.

Das Handwerk der Kupferschmiede schützten

die Zünfte in der Weise, daß sie den
Verkauf von Zinn- und Kupfergeschirr durch

278 I. c. S 6

277 1 c.S 6

Fremde nur an den beiden Jahrmärkten
gestatteten278.

Alles, was sich mit der menschlichen Ernährung

beschäftigte, schloß sich der

Pfisterzunft

an: die Bäcker, che Muller und Merzler (Le-
bensmittelhandler), die Getieidehändler, die
Wirte, die Fischer und im 18. Jahrhundert die
Zuckeibacker. Dann kamen noch hinzu die
Barbierer und die Bader (Ärzte), welche sich
ebenfalls um das körperliche Wohl bemühten279.

Verhältnismäßig erst spät erscheint
nach den Akten das Flandwerk der Zuckerbäcker,

und 1763 wird die «Flantierung» der
Zuckerbäcker als freie Kunst erklärt280.

Das durch das Feuer 1674 schwer beschädigte

alteZunlthaus derPfister wurde nach dem
Brand auf den Kornplatz und in die Gebäude
des ehemaligen Klosteis St. Nikolai verlegt, wo
die Zunftraume über dem Kornhausgewölbe
eingerichtet wurden281.

Nach den alten Fundamentalsatzungen durl-
ten die Pßster nur selbstgebackenes Brot
verkaufen, außer an den beiden Wochenmärkten.

Durch Ratserkenntnisse entstand auch für
die Pfister mit der Zeit eine Menge von kleinen

und kleinlichen Vorschriften. Nichtzünftige

zum Beispiel durften kein Brot backen
und auch nicht auf den Wiederverkauf kaufen.

Den Bäckern allein war der Brotverkauf
erlaubt. Das Brot mußte durch den Stadtammann

und einen Meister gewogen und untersucht

werden. Der Brotpreis wurde festgelegt.
Sie mußten sich genau an das bestimmte
Brotgewicht halten, unter Strafe des «Verlustes des

Brotes und anderer Strafen»! Wurde das Brot
zu leicht befunden, mußte der Bäcker zum
Beispiel für jedes Lot fehlendes Gewicht 1 Pf.
Buße bezahlen. 1682 wurden wegen Verkaufes

zu «ringen» Brotes bestraft die Bäcker:

2" 1 c S. 8

272 STAC Regesten der Ratserkenntnisse der Zünfte
Z 17, Titelblatt und S. 5.
1. c.S. 5.

281 Weiteres über das Zunfthaus der Pfister cf. E.Poe-
schel, Kunstdenkmaler o c. S. 315 f.
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Meister Hans Ulrich Kuefter, Emmanuel Ma-

nik, Mai tin Schwarz, Matthias Risch, Kaspar
Heinz, Kaspar Canobia und selbst der Zunft
meister Johann Dentz282. 1644 wurde erlaubt,
für Fremde «ringeres» ßiot zu backen, doch
mußte dieses Brot für Fremde an einem
besonderen Ort aufbewalnt werden, unter Buße

von 5 Pf. Sehr eingehend sind die Vorschriften

über Preis, Gewicht und dgl. zu den
einzelnen Biotsorten, dem Weißbrot, Ruchbrot
usw. Sonderbai sind die Bestimmungen von
1638: «Nicht am Hefel gebackene Micken sind
den Armen verfallen. Wer die Micken nicht
am Hefel backt, zahlt 2 Pf. Buße und daif
keine mehr backen.» Auch den Waten winde
verboten, Brot zu backen, außer das, was sie in
die Suppe schneiden. Zum Verkauf dürfen nur
Meister Biot backen. Die Backer haben sich

übrigens auch an che MulleiOrdnungen zu halten,

und sie sollen Anzeige machen, wenn sie

sich über die Stadtmüller zu beklagen haben283.

Die Mulle) hatten unter besonders rigoio-
sen Voiscliriften zu seufzen. Sie durften weclei

Schweine, noch Geflügel, Huhner, Tauben
«wedei heimlich noch öffentlich» halten, unter

Strafe des Entzuges des Handwerkes. Sie

durften nicht mit Getieide handeln, ja nicht
einmal Getieide vom Land einführen. Das

zum Mahlen eingelieleite Korn und das

abzuliefernde Mehl wurden genauestens gepiult284.
Die Stadt besaß einige Mulden. In den Akten
werden eiwahnt. die Obertorer Muhle, che

Metzgeimuhle, die Rmdenmuhle, che Unter-
torer Muhle bei der Roßstiaße und die
Platzmuhle «auf dem Platzlem». Die Stadtmuhlen
wurden verpachtet'283.

Die Getieideveisoigung der Stadt eifolgte
clinch emeu ausgedehnten Getrcidehandel, der

2S- STAC Zunftschr. Z 16 I S 19, zum 3 Okt 1682.

und ST\C Regesten der Ratsei Kenntnisse Z 17, S 1.

ST-VC Regesten der Ratseikenntnisse der Zünfte
Z 17, S 1. — Weiteres dazu 75 Jeckhn, Über das

Pfistergeweibe im alten Chili, 1917, S H ff.

>> Sr\C Zunftschr. Z 45. Bd 2. S S22 - STAC Re

gesten dei RaisciKenntnisse Z 17, S 1, 7.

:s"' STAC Bd. F 44. ln\entare. nicht paginiert, c. 1702. —

STAC Z 15 Bd 2, S. 38-41.

durch eine bestimmte «koingeweibsordnung»
bis ms einzelnste geiegelt war. War das durch
die Kornhandler eingefüllt te Getreide aus

Schwaben und «Welschland» (Italien) einmal
in Chur angekommen, wuide es im Kauf- bzw.

Komhaus abgeladen und gewogen und
weiterverkauft an die Muller und an die
Stadtbevölkerung. Die Müller durften aber keinen
Kornhandel treiben, auch die Ktarner nicht,
sondern einzig che Kornhandler. Fiemden
Kornhandlein war es strengstens verboten,
Getreide bei Privaten statt im Koinhaus
einzustellen. Von fremden Getreidehandlem
durfte wieder niemand Korn auf den Wieder-
vetkauf ankaufen. Diesen fremden Kotn-
handlern und Beisaßen wuide der Kornhandel

bald noch mehr beschrankt, indem sie nur
an den beiden Wochenmai kten, also Dienstag
und Samstag, von 10 bis 3 Uhr im Kaufhaus
oder Koinhaus feilhalten durften, im Weige-
lungslall unter Strafe des Verlustes des

«Hintersitzes». Was wahrend dieser Zeit nicht
verkauft weiden konnte, mußte im Kornhaus
verwahrt und «Hausgeld» bezahlt weiden. 1643

wurde allen Beisäßen jeglicher Handel mit
Getieide, A Vein und anderen Lebensmitteln
«was Namens es sei» vorläufig verboten, «damit

nicht allein che gewerbetreibende Bürgerschaft

bei ihren Negotien der Gebühr gemäß
mantenieit und erhalten, sondern auch

diejenigen, die entweder von ihrer Handaibeit
sich ernähren oder von den Einkünften ihrer
Guter zu leben haben, von allen uberlastigen
Auflagen und überflüssigen Beschwerungen
der Hantieienden defendieit und beschirmt
werden». Unterdessen hatte die Obrigkeit
erfahren, daß gewisse Burger das Getreide,
sobald es m Chur ankam, sogleich, ehe es im
Kornhaus abgeladen werden konnte, direkt
von den Fuhrleuten aufkauften und es

wiederverkauften. Dies wurde naturlich sogleich
verboten. Ebenso durften keine Bürger sich
anmaßen, «einiche Gemeinschaft in Gewerbssachen,

es sei mit welcherlei Waren es immer
wolle, mit den Hintersaßen, weder heimlich
noch öffentlich, wenig oder viel, unter
welchem Schein solches je geschehen mochte mt
haben noch treiben». Also keine Handelsge-
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meinschaft zwischen Bürgern und Hintei-
saßen oder Handelsleuten286.

Diese Voischriften über den Getreidehan-
del verfolgten in erster Linie den Zweck, die
Getreide- und Lebensmittelpreise zugunsten
der Stadtbevölkerung möglichst niedrig zu halten

und Teueiungen zu verhüten. Denn vor
Teueiungen hatte man eine große Angst.
Deshalb sah man gerne die Konkurrenz der
Kornhändler aus Schwaben. Als 1670 Klagen laut
wurden, daß Stadtburger, die ja kein Hausgeld
bezahlten, den fremden Getreidehändlern den
Platz vor dem Kornhaus streitig machten,
ordneten Rat und Gericht an, daß die fremden
Kornhandler, die das Hausgeld der Stadt be

zahlten und die «wohlfeile» in das Land brächten,

den Vorzug genießen sollten und daß diesen

der Platz vor dem Kornhaus einzuräumen
sei, während die Burger den übrigen Platz
bis «andenvaits des Kaufhauses» besetzen

könnten287. Zehn Jahre später verboten die
Behörden allen Einwohnern Churs überhaupt
jeden Getreidehandel an Markttagen beim
Kornhaus. Diese hatten dafür sich ihrer eigenen

Laden zu bedienen. Auch diese
Maßnahme wurde getroffen, um mißbräuchliche
Preissteigerungen zu verhüten in jenen «teueren

Zeiten»288.

Diese behördlichen Verfugungen stießen
aber auf den Widerstand weiter Kreise des

Publikums, und es kam in der Folge zu einem

eigentlichen Kampf zwischen Burgertum und
Behörden. Die Churer Handler waren durchaus

nicht geneigt, den Fremden beim Korn-

286 STAC Z 45 Bd. 2, S 744—746, Ausschreiben des Ra
tes vom 10 Okt 1643. — STAC Rcgesten der
Ratserkenntnisse Z 17, S 5 — Über den Verkauf von
Schmalz heißt es wörtlich' «Item der Furkauff in
unserer Statt es sige Schmaltz oder anderer Victua
lien halben, welcherley das immer wäre, ussert den
jenigen hierzu verordneten Schmalzleuth, soll
menniglichen in unserer Statt Zwing und Gebiet, bey
derjenigen darauf gesetzten Büß gantzlichen noch
malen verboten sein» STAC Zunftschr Z 45 Bd 2,

S 822

287 STAC Zunftschr Z 46 I, S 1, zum 22 Juli 1670. -
Über das Korn und Kaufhaus siehe Stephan Buc,
Beitrage zur Verkehrsgeschichte Graubundens Chu
rer Gutertransit im 17 T8 Jh., 1917, S. 25 f

288 STAC Zunftschr Z 46 I, S 1 f, zum 12 Dez 1680

haus «Meß und Stande» zu übet lassen28'1.

Immer wieder kamen Unordnungen beim Koin-
haus vot: Die auswärtigen Kornhändler,
meistens Schwaben, wurden belastigt und ihre
Stande umgewoiten. Die Behörden argwohnten

sogar heimliche Abmachungen unter den
Churer Getreidehandlern: sie seien untereinander

übereingekommen, übet haupt kein
Getreide unter einem bestimmten Preis
abzugeben. Rat und Gericht gelangten erneut an
die Zünfte und forderten strenge Beobachtung
der früheren Otdnungen im Getreidehandel.
Wie sich diese in ihrer Gesamtheit dazu stellten,

ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich
aber wichen die übrigen vier Zünfte nicht weit
von der Einstellung der Srhmiedezunft ab.

Diese genehmigte die Vorschlage des Stadtrates
und schlug vor, seitens der Obrigkeit den
Stadtammann zusammen mit zwei weiteren
Beamten zu beauftragen, jeden Dienstag und
Samstag, also an den Wochenmärkten, beim
Kornhaus fur Ruhe, Ordnung und strikte
Durchluhrung der Handelsordnungen besorgt
zu sein2"10. Die Behörden befürchteten, die
schwabischen Kornhandler konnten von nun
an den Churer Markt wregen der Belästigungen
überhaupt meiden, was dem Mangel und der

Teuerung Vorschub leisten würde291.

Das Chur vor 300 Jahren als Zentrum des

Landes, als Umschlagplatz und Durchgangspforte

des über die Alpen gehenden Transits,
als ein politischer Mittelpunkt — damals nicht
der einzige —, wo die bündnerischen Kongresse
und Beitag und alle drei Jahre die Bundestage
stattfanden, durfte eine ansehnliche Anzahl
stattlicher

Gasthäuser

aufgewiesen haben. Vor jeder Gaststätte hing
ein Schild. Fehlte dieses, so mußte der Wirt
gewärtigen, laut Gewerbeordnung, seine
Wirtschaft schließen zu müssen. Er mußte jeden

259 1. c S 3 f, zum 19 Sept 1682 und zum 17.Juli
1683 und 17 Aug 1683, S 5 f, zum 14. März 1684

und 8 April 1684, und S. 8 f.
299 1 c S 10—13, Verhandlungen des Rats und Gerich¬

tes vom 20 Tebruar 168, und Abschiede des Rates
und Gerichtes an die Zünfte.

291 1 c S 7, um 27 Mai 1684.
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Gast aufnehmen und bewiiten, «arm und
reich, fiemd und einheimisch, Reiter und
Fußganger, ohne zu überfordern». Abweisung
selbst eines verdachtigen Gastes war strenge
verboten2'1-. Dafür mußte der Wut für jeden
Abend, unter Eidespflicht, dem Amtsbiirgei-
nreistei eine Note der bei ihm logierenden
Gaste übet reichen. Insbesondere wurden die
Wirte verpflichtet, kranke und verwundete
Gäste aufzunehmen, unter 10 Pf. Strafe. Diese

Alt Gaste sollte indessen möglichst gleich unter

die verschiedenen Wirtshausei verteilt
werden'-"11. Am 7. Oktober 1631 erließ der Rat den

eigenartigen Befehl: Niemand außer den Wirten

darf Franzosen beherbergen, unter 60 Pf.

Buße. Die Verordnung war wohl aus der
momentanen paiteipolitischen und militärischen
Lage heraus entstanden. Zu dieser Zeit hert sehte

Mißtrauen gegenüber Frankreich294. Die
Verordnung durfte später vielleicht weniger
Beachtung gefunden haben.

Sogar die Verpflegung der Gäste reglemen-
tieiten die Behenden. Wirte duiften den
Gasten nur Weißbiot vorsetzen. Das Brot durften

che Wirte aber nur von den Backern kaufen.

Selbst backen cluitten sie nicht, außer «das

was sie in die Suppe schneiden». Alles Fleisch
mußte von den Metzgern genommen werden.
Wirte durlten nicht einmal Kälber, Schafe

und anniete Haustiere kaufen. Kiamern durften

sie in ihren Gaststätten nicht erlauben,
ihre Waren zui Schau zu öffnen, geschweige
denn zu veikaufen. Deraitige Verordnungen
erließen die Behörden zwischen 1610 und 1680

eine ganze Menge. Weinschenker z. B. durften
nur kalte Speisen servieien. Um 10 Uhr schlug
die Polizeistunde. Übet tretung derselben wurde
mit 5 Pf. fur den Wilt und 3 PI. fur den Gast

geahndet. Und damit diese Oidnungen auch

gehalten würden, wurde eine Kommission er-

292 llic Ratscikcnntnis \on 1567 heißt Sie sollen alle
(aste beheibergen, nntei Buße \on 10 Pf. 1631

heißt es «ohne hinieichcnden Giund» sollen die
\Vute jeden Gast aufnehmen ST-VC Regesten der
Raiset Kenntnisse 7, 17. S 5 f

tun s r VC Regesten der Ratseikenntnisse 7, 17 S 5 f.
2111 1 c S 6 — Zur militärischen lind politischen Lage

Giaubundens 11111 1631 siehe Friedrich Pieth, Bund-
ncigeschichte, 1015, S 217 unten und 218—220

nannt, um von Zeit zu Zeit «zu visitieren die
Wntshauser, deren Stallung, Schilf und
Geschirr»295.

Eine bestimmte fremden polizeiliche
Ordnung half der Lage Herr zu werden bei all-

lalligen gioßeren Zuzugen von Fremden. Durften

die Wirte keine Fremden abweisen, so

durften Private keine «ungesteuerten» Leute

beherbergen. Als 1615 eine «Menge fremdes

\imes Volk» sich eingenistet hatte, wurde dieses

Verbot erneuet t und stiengstens untersagt,
ungesteuerten Leuten ohne der Behörden
Erlaubnis wedei inner- noch außcthalb der
Stadtmauern Unterschlupf zu geben29'1.

Weinhändler gab es auch Wie viele, läßt
sith nicht leicht eimitteln. Doch ist wiederholt
111 den Akten von den Weinhändlern die Rede.
Sie bezogen 'Weine vom Lande, aus der
Herrschaft und aus clem Süden (Veltlin). Um 1615

bereitete der Bezug des «vielen Landweines»
dutch die Weinhändler den Stadtvatern offenbar

nicht geringe Sorgen, denn sie fanden, dies

gereiche gemeiner Stadt zum Nachteil, weil
dei eigene Wein dadurch nicht so recht
geschätzt werden könnte, «versteckt und hinter-
stellig verbliben», obwohl er «so gut und
besser» als irgendein anderer Wem sei. Daher
veibot der Stadtrat den Burgern und Hintersaßen

unter 30 Pf. Buße, jeglichen Lanchvein

zu kaufen und zu veikaufen und auch denselben

zu «verwilten». Davon ausgenommen
wurde jener 'Wein, der etwa von den eigenen

Weinbeigen stamme. Im folgenden Jahre
bestätigte der Rat neuerdings das Verbot,
erlaubte aber sowohl Wnten als Pnvaten für den

eigenen «Hausgebrauch» etwas Wein, doch
allein weißen «Herrschaftswein herein zu
fertigen»297. Die Weinhandler mußten jeweils
durch die verordneten "Weinmesser den Wein
messen lassen, sowohl was sie bezogen als was
sie verkauften, und mußten ein entsprechendes

«Umgeld» (Weinumgeld) an die Stadt ent-
lichten298.

SF\C Regesten der Ratserkenntnisse 7 17, S 5 f
29« ST VC Zunftschreiben L 45 Bd 2, S 825
29" 1 c S 769 f und 970 f.
293 1. c S 1016 — Über die Bezeichnungen «Wein¬

umgeld», «Hausumgeld» s St Buc o c S 27.
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Um Maß, Gewicht und Preise

Die Ilanzer Artikel von 1526 schrieben für
das ganze Land ein einheitliches Maß und
Gewicht vor. Dabei sollte Churer Maß und
Gewicht richtunggebend sein. Doch die souveränen

und freiheitssüchtigen Gerichtsgemeinden

scherten sich nicht viel darum, so daß sich
bei den Maß- und Gewichtseinheiten in Bünden

mit der Zeit erhebliche Unterschiede
ergaben. Alle Bemühungen, eine Einheit im
Lande herbeizuführen, blieben bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts ohne Erfolg, bis die
eidgenössische Vereinheitlichung durchgesetzt
wurde290.

Cluir hatte neben den erwähnten beiden
Wochenmärkten zwei Jahrmärkte: den
Maimarkt und den Thomasmarkt im Dezember,

später Andreasmarkt genannt. Beide dauerten
acht Tage und wurden vom Lande her gut
besucht. An solchen Tagen war die Gefahr
natürlich groß, daß man mit verschiedenen Ellen
und Klaftern maß, daß man mit variierenden
Quartanen und Ster und Mutt als Hohlmaße
rechnete, daß man nach ungleichen Krinnen
und Pfund wog. Die Stadtobrigkeit führte
dagegen einen redlichen Kampf. Von Zeit zu Zeit
verordnete sie eine Maß- und Gewichtskontrolle,

damit wenigstens für die Stadt eine Einheit

herrschte. Am 17. Januar 1690 zum
Beispiel wurden sämtliche Churer Einwohner
aufgefordert, ihre «Krinnenwaagen» auf das
Rathaus zu bringen, um sie dort pfechten (eichen)
zu lassen. Bei dieser Gelegenheit ließ sie das

Fleisch und andere Lebensmittel schätzen mit
der Ermahnung, es werde den Schätzern
überlassen; wie es aber geschätzt werde, solle es

dabei bleiben. Jeder Händler hatte eine Tafel
«der Schätzung- und des Preises» auszustellen.
Zuwiderhandelnde riskierten, vor Stadtvogtei-
gericht gezogen zu werden300. Um diese Zeit
wurden gegen einige Bäcker Klagen erhoben,
besonders gegen den Sohn des Vinzens Schmid,
daß «das Brot nicht nur gar übel gebacken,
sondern auch um etliche Lot zu gering» sei.

2»» Fr. Pieth o. c., S. 557 f.
3oo STAC Z.unftschriften Z 46 I, S. 52.

Sie wurden vor Stadtvogteigcricht gezogen301.

Auf Preisüberforderungen und
Teuerungserscheinungen hatten die besorgten Stadtväter
ein wachsames Auge. Krämer, Tuchleute und
Apotheker wurden 1645 ermahnt, mit ihren
Waren sich «mit aller Gebühr und
Bescheidenheit» zu verhalten, weil Reklamationen
eingekommen seien wegen Preiserhöhungen.
Der ganze Weinhandel wurde durch eine

sogenannte «Weinumgeldsordnung» geregelt, die

Weinpreise wurden genau festgelegt und
überwacht302. Weiter stellte die Stadtbehörde im
Dezember 1645 eine Lohn- und Preisordnung
auf, «eine gebiirliche Tax des Lohns in allen
Handwerken, damit niemand gefährlich
überteuert werde». Eine Kommission bestimmte
die Preise der einzelnen Arten von Lebensmitteln.

Und «damit die Handwerker bei diesen

von den Gnaden Gottes wohlfeilen Zeiten mit
den Löhnen nicht zu hoch fahrend», wurden
auch die Preise der handwerklichen Erzeugnisse

festgesetzt. Diese «Taxation ties Handwerks

wurde vom Rate bestätigt und sie

strengstens durchzuführen beschlossen. Die
Preisordnung sollte jährlich auf den Zünften
verlesen werden303.

Aus den vollständig erhaltenen langen
Listen dieser Taxation des Handwerkes mögen
einige wenige Beispiele folgen:

«Erstlich die Küfer für 1 Zuber nüw lehr
Faß oder Biittin per Holtz und alles ist taxiert
Kreuzer 45». Wird das Holz gegeben, kostet
das Faß nur 24 Kr. Es folgen genaue Angaben
über den Preis der einzelnen Größen von Reifen.

Der Meister hat einen Taglohn von 40 Kr.,
der Geselle 36, der Lehrling 30 Kr.

Für die Schmiede: «für ein gros new Roßisen

Kr. 14, für ein gemein Roßisen Kr. 12». Der
Schlosser erhielt für einen «gemein Schlüssel»

Kr. 5. «Ferner sollen die Schlosser sich dahin
bequemen und mit ihrer Arbeit niemand übertun,

sondern möglichstermaßen der Billigkeit
sich befleißen.» Ein Schreiner durfte für einen
Lehnstuhl aus Kirschbaumholz 24 Batzen, für
einen solchen aus Tannenholz 10 Batzen be-

30i l. c. S. 50.
ms STAC Zunftschriften Z 45 Bd. 2, S. 824, 1016 f.
303 1. c. S. 817.
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rechnen. Ein Schneider auf der Stör erhielt die
Kost und 10 Kreuzer, ein guter Geselle 6 Kr.
und ein Lehrling 3 Kr. pro Tag. Für ein «wollenes

sauberes Kleid ohne Schmier» durfte er
25 Kr. berechnen. Etwas komplizierter schien

der Kommission die Taxierung der Frauenkleider

zu werden, und sie entledigte sich der
heiklen Aufgabe mit folgender Erkenntnis:
«Was aber die Weiber Kleider anlangen thuet,
alldieweilen wegen vile tier underschiedlichen
Sorten, nit wol möglich yedes absonderlich zue

taxieren, so sollent die Meister obligiert sein,
sich mit denselbigen obigen schrot tier Mannen

Kleideren nach billichstermaßen yederzeit
ze richten». Die Häupter und Ratsboten Bün-
tlens kostete eine Mahlzeit in tlen Gaststätten
Churs 28 Kr. Gegenüber Säumern und
Fuhrleuten sollen sich tlie Wirte «der Billichkeit
gemäß richten»304.

Woher das Holz?

Der Holzbedarf tier Stadt, besonders der
Verbrauch von Brennholz, war damals bedeutend.

Die Wälder um Chur lieferten tlas

nötige Brenn- und Bauholz. Aber auch im
Forstwesen kam man nicht aus ohne eine bestimmte
behördlich gesteuerte Ordnung. Die Waldungen

bedurften zudem ties Schutzes. Besonders
tlas in tier Nähe tier Stadt liegende Holz mußte

vor Raubbau beschützt werden. 16-17 verbot
tier Rat, auf St. Hilarien, St. Antonien und
im Liirlibatl Holz zu schlagen «bei Buße der

Gefangenschaft für jung und alt ohne
Nachsicht»305. 1681 wurden die Churer Wälder
durch eine Kommission mit dem Bannwärter
besichtigt. In tier Folge wurde ein Teil der

Waldungen als Bannwald, Schutzwald, in dem
kein Holz geschlagen werden durfte,
vorgeschlagen. Es waren tlies die Wälder ob dem

Vogelboden gegen tlen Mittenberg, der Lürli-
bader 'Wahl «bis obrist der Schroffen», «ob

304 1. c. S. S17—823. 828. — ("f. dazu* J.A.von Sprecher/
Rud. Jenny. Kulturgeschichte der Drei Bünde im
18. Jh., 1930, S. 125 f. — Zu den Münzeinheiten:
Fr. Rieth o. c.. S. 553.

305 ST-VC Sp. Bd. 5, S. 477.

dem kalten Brunnen, Hegenhütten Riß
genannt, bis zum oberen Brunnenfluß», «ob dem

Tunglenriß bis auf die Höhe gegen Roten-
blattenriß», «Schindtels bis an Rotablaten-
felsen», «unter dem Kaltabrunnen die Ehrla
und Damralt, weder Holz noch Reutena schlagen»,

«Brandarüthi bis an Stalären hinaus»,
«item tlaß inner, usser und ober Letzholz bis

zum Letzigraben hinaus».
Es folgen die Wälder, in denen die

Kommission der Obrigkeit vorschlägt, Brennholz zu
erlauben: «Am Mittenberg könnte man viel
Holz ohne Schaden wegnehmen und dadurch
die Weiden um vieles verbessern, aber solches

den Lürlibad herabrisen; item tier Malatlerser
Märchen, wo die Malatlerser schon viel Wahl
niedergehauen und Reutena gemacht; item im

Ruchenberg hinter der Hegethiitten; item bei
der Roten Blatten hinauf bis zum Grad; item
ob dem Kohlriser von der Rotablaten bis in
Stalären hinaus; itemwegen Märchen zwischen
Bischofswald und Oberen Letzholz; item im
Fall der Not könnte man außer dem
Letzigraben auch etwas Holz erlauben ohne Schaden;

betreffend der Wälder vor dem Oberen
Thor sind selbige alle in Bann gestellt, jetloch
wenn einer daraus etwas von Nöten hätte, sollen

sie bei meinen Oberen und Herren und
Herrschaften anmelden, soweit man diese

zeigen lassen solle, wo solches zu nehmen»306.

Bei gelegentlichem Hochwasser schwemmten
die Plessur und der Rhein auch Holz. Um
dann einen ungeordneten Sturm auf dieses

zu verhindern, erließ tier Rat 1649 folgende
Befehle: «Bei Rhein- und Plessurgiissenen»
darf niemand Hand an dergleichen Holz
legen, bis der Amtsbürgermeister einen Augenschein

genommen und für gemeine Stadt von
diesem Holz soviel genommen hat, als lüglich
und notwendig befunden wird. Nachher hat
jeder Haushalt das Recht, davon zwei Fuder,
aber nicht mehr, für den eigenen Gebrauch
heimzuführen. Wer mehr holt, muß für jedes
Fuder 5 Gulden Buße bezahlen307.

306 STAC Zunftschr. Z. 46 I. S. 23—27.

STAC Zunftsrhriften Z 45 Bd. 2. S. 1020, zum 23.

Nov. 1649.
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Verschiedenes

Mit der erwähnten Lohn- und Preisordnung
von 1645 wurde für viele Berufe sogar die
A rbeitszeit festgelegt. Wenn z. B. ein
Schneitiermeister mit seinem «Gsindt» auf die Stör
ging, mußte er morgens um 5 Uhr kommen
und bis 7 Uhr bleiben. Im AVinter mußte er
von 6 Uhr morgens bis 9 bzw. von 7 bis 10 Uhr
arbeiten. Der Meister solle aber nicht ohne

wichtige Gründe «ab der Stör gehen», sondern
beim «Gesindt» bleiben308.

Im Herbst, in der Zeit vom Krispinstag (25.

Oktober) bis Florinstag (17. November) fanden

jeweils die Zunftwahlen statt, wobei die
Oberst-, Ober- und Unterzunftmeister und die

sog. Elfer usw. erkoren wurden300. Anschließend

fanden auf den Zunfthäusern Eß- und
Trinkgelage statt bis in den Abend hinein.
Dann wurden die Gewählten feierlich nach
Hause begleitet, und im Hause des Gefeierten
wurden die Freunde nochmals gastiert bis zum
Überfluß «Indem man nicht allein tlen Tag
hindurch auf den Zünften mit Speis und Trank
genugsam ersättiget, sondern nach dem
Heimbegleiten in den Häusern der Beamten bis in
die späte Nacht hinein teils überflüssig Speis
und Trank und also die Gaben Gottes
mißbrauchend auch oft sogar andere Ungele-
genheiten daraus entstehen .»3ln. Hier
glaubte die Obrigkeit, einschreiten zu müssen,
und von nun an wiederholen sich ziemlich
häufig die entsprechenden Ermahnungen und
Verbote, die oft genug vergeblich waren311.

Nach den Bündner Wirren war die Stadt
Chur in Schulden geraten. Während des

Dreißigjährigen Krieges und der Unruhen im eigenen

Land lagen Transit, Handel und Gewerbe
vielfach darnieder. Dies wirkte sich sehr

ungünstig aus, besonders für die Stadt Chur312.

Zur Abwälzung cler «großen Schuldenlast»
wurde schon 1640 ein neuer Finanzplan für

308 1. c. S. 820. «Taxation des Handwerks«.
Zu den Wahlen cf. M. Berger o. c., S. 22 f.

3io STAC Z 45 Bd. 2, S. 566, Ratsmandat vom 31. Okt.
1639.

an 1. c. S. 556 und 1014. Z 45 Bd. 4, S. 5.
3i2 BM 1965, S. 105.

die Stadt entworfen. Es wurde eine Zusatzsteuer

von 1 °/o erhoben. Wenn dann der

Steuerbetrag ties Einzelnen sich über 30 Gulden

belief, konnte er mit barem Geld oder

mit «gueten annehmlichen Brielfen uff guet
ledig Underpfand daran Gemeine Stadt wohl
kommen mag», bezahlt werden. Was unter
30 Gtdden war, mußte in barem Geld entrichtet

werden313. Einmal beklagte sich der Seckel-

meister, daß «die Steuern so gar nicht
eingehend». Der Rat forderte sogleich die Säumigen

zur Pflichterfüllung auf, da die Stadt «mit
schweren Aufgaben beladen» und nicht viele
andere Mittel zur Bezahlung derselben hätte311.

Einen weiteren Beweis dieses Geldmangels
finden wir im Jahre 1650. Die Stadt Kempten
in Bayern bat im März dieses Jahres durch
einen eigenen Boten die Stadt Chur um einen

Geldbeitrag zur Bezahlung der Kriegsschulden
und versicherte eine gute Verzinsung und
Rückzahlung. Chur wies das Begehren ab mit
dem Hinweis auf die Schulden, die infolge des

Stillstandes an Zöllen und Einkommen während

des Krieges entstanden seien315.

Für die Entwicklung von Handel und
Gewerbe ist die spätere behördliche Maßnahme

von 1705 von Interesse. Sämtliche fünf Zünfte
fanden es für «höchst notwendig, zu verbieten,

neue Bürger aufzunehmen, weil «durch

göttlichen Segen unsere Stadt dermahlen wohl
populiert, also daß alle Hantierungen,
Gewerbe und Handwerk mit Burgeren genugsam
und überflüssig versehen». So wurde verboten,
für die nächsten 30 Jahre neue Bürger
aufzunehmen, und sollte einer inzwischen einem
Hintersäßen oder Fremden das Bürgerrecht
auch nur beantragen, so solle er selber sein

eigenes Bürgerrecht, als dessen unwürdig, ohne
Gnade verlieren316.

Am guten Willen der Behörden, Handel
und Gewerbe zum Wohle der Allgemeinheit zu

313 STAC Z 45 Bd. 2, S. 591.

"i 1. c. S. 1034.
315 BM 1965, S .106.
316 STAC Z 46 I, S. 112, zum 4. Nov. 1705. - Zur Un-

terscheidung von Bürgern, Hintersäßen und
Beisäßen s. Jul. Putzi, Die Entwicklung des Bürgerrechts
in Graubünden, Zürcher Diss. 1951, S. 118 ff.

89



(ordern, darf nicht gezweifelt werden. Mit
einem eindringlichen Aultut in 1'oim eines

großen Sittenmandates wandten sich ja auch
die evangelischen Haupter und Rate Bundens
im fahre 1642 an die Gemeinden. Das Mandat
wurde 1650 nochmals pubh/ieit. Der betreffende

Passus lautet:
«Nicht weniger auch was Handel und Wandel

bctrillt, werden die Oberen und Votgesetzten

der Gemeinden den verderblichen Grem
pel, und Fiirkauf, der schandlichen Steigerung
der Victualien und Waren, der unbillichen
Ztnsungen dergestalten vor/ubauwen und
zu begegnen wussen, wie sie solches bey Gott
und der Welt ihnen wohl zu verantworten ge-
tr.iuwent»31?.

Durch die vielen Einschränkungen, wie sie

m den Eundamentalsatzungen und spateren

in SI \C / 4") Bd 2. S 7IG

Ratsetkenntnissen festgelegt sind, durch die
schatte Abgrenzung eines jeden Gewerbes auf

engsten Raum wutdc aber das Gewerbe vielfach

gehemmt und die Initiative cieler
Unternehmer erdrosselt. Desgleichen zeugen diese

Ordnungen aber auch von einem angstlichen
Besorgtsein um Ehre und Wohlfahrt des

Gewerbes, um gute Bedienung der Öffentlichkeit
und Verhütung von Teuetung Es handelte
sich aber auch datum, einen Damm zu enteilten

— wie f. zVndreas von Sprecher sagt —

gegen Schwindlet und Betrüget und Ptuscherei
im Handwerk, auch gegen die Anmaßung und

Tyrannei der großen Industiiellen318. Man
half sich eben wie man konnte und mit den

Mitteln, che damals zur Verfügung standen.

(Fortsetzung folgt!

•"8 J I Sprecher!Rud. Jenny o c, S 123

Nächtliche Vision

Im fanuat wai's. Vereinsamt und verlassen
kam Ith mir in dem stillen Stadtchen cor,
als ich zur Mittnac hts/eit dutch enge Gassen

hinschritt und den gewohnten Weg\erlor.

Da. plötzlich aus dem Dunkel trat hercot

et, der so gtoß im Lieben und im blassen

gewesen — Jorg fenatsch —, er war's! Gelassen

ging et dahin und nach dem alten Tor

Ich -wüßt' es gleich, es sei det stolze Jciig,
sein Purpm kleid ei bannt' ich, sein Gesicht,
das stets noch sptach con kühnem Ettlenwallen:

doch wie er nun entschwand aus flücht'gem Licht,
da hott' ich lerne am Calandaberg
dumpl chohnend eine Sturzlawine fallen

Emil Hiich
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